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Beschlussvorlage 
 
EG Stadt Tangerhütte 
Bürgermeister 

Vorlage Nr.: BV 123/2019 
öffentlich 

 
Amt/Geschäftszeichen: Amt für Gemeindeentwicklung Datum: 30.09.2019 
Bearbeiter: Andreas Reich Wahlperiode 2019 - 2024 

 
 
Beratungsfolge Termin Abstimmung   Ja | Nein | Enthaltung 

Ortschaftsrat Cobbel 05.11.2019    4  |    0   |    0 

 
 
Betreff: Beschluss des Ortschaftsrates Cobbel zur Bezahlung der 
Planungsleistungen am Radweg aus dem Spendenkonto. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Ortschaftsrat Cobbel stimmt zu, im Falle der Nichtförderung des Projektes, dass die 
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte die angefallenen Planungskosten von den Spenden 
des Projektes bezahlen kann.  
 

 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 

Kosten 
des Vorhabens 
 

 

Mittel bereits 
veranschlagt 

 

Deckungsvorschlag 
(wenn nicht veranschlagt) 
 
Spenden zum Radweg 

 Ja x Nein 

Jahr 2019  
23.954,02 EUR Produkt-Konto:  

ggf. Stellungnahme Kämmerei  

 
 

 
 
Anlagen: 

 
 
 
 
 
 
________________    
Andreas Brohm 
Bürgermeister       Siegel 
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Begründung:  
 
Zur Beantragung der Zuwendung für den Bau des Radweges, ist die Erstellung von 
Planungsunterlagen erforderlich. Die Kosten dafür betragen in den Leistungsphasen     1- 3,  
23.954,02 €.  
Bei positivem Zuwendungsbescheid erfolgt eine 90 prozentige Förderung der Bau und 
Planungskosten. Da diese Kosten bislang haushalterisch nicht veranschlagt waren, ist die 
Bezahlung mit Hilfe der dafür eingenommenen Spenden erforderlich. 
 
Ziel ist es, den Weg für Alle ohne kommunale Mittel zu finanzieren. 
Dieser Beschluss war Gegenstand der positiven Beschlussfassung zur Vergabe im 
Hauptausschuss und ist Voraussetzung für die Vergabe der Planungsleistung. 
Zum Start des Projektes wurde festgelegt, dass beim Scheitern des Projekts die beiden 
Ortschaftsräte über die Verwendung der Spenden entscheiden sollen. 
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